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Am 30. November entscheidet das Volk,
ob die sogenannte Pauschalbesteuerung
reicher Ausländer, die in der Schweiz nicht
erwerbstätig sind, abgeschafft werden soll
oder nicht. Das Bundesparlament hat ge-
wissermassen als indirekten Gegenvor-
schlag eine höhere Besteuerung der deut-
lich über 5000 so besteuerten Ausländer
beschlossen, die gesamtschweizerisch
rund 650 Millionen Franken Steuern zah-
len. Der Aargau hat allerdings nur 20 Pau-
schalbesteuerte, die zusammen 1,5 Millio-
nen Franken Steuern zahlen, durchschnitt-
lich also 75 000 Franken.

Von viel zu wenig bis viel zu viel
Jetzt ist es an den Kantonen, ihre Steuer-

gesetzgebung den neuen Bundesvorgaben
anzupassen. Diese kommen künftig zum
Tragen, sofern das Volk die Initiative zur
Abschaffung der Pauschalbesteuerung ab-
lehnt. Die Aargauer Regierung will die
schärferen Berner Vorgaben (vgl. Box)
übernehmen, aber nicht übertreffen.

Die Vernehmlassung zu dieser Verschär-
fung offenbart im Aargau einen tiefen Gra-
ben zwischen SP, Grünen, Gewerkschafts-
bund (AGB) und VPOD einerseits sowie der
SVP anderseits. SP, Grüne und die beiden
Gewerkschaften wollen die Pauschalbe-
steuerung abschaffen. Sollte dies misslin-
gen, wollen sie im Aargau schärfere Bedin-
gungen einführen als die Regierung. Sie

verlangen, der Berechnung der Pauschal-
steuer ein Mindesteinkommen von
600 000 Franken zugrunde zu legen, also
50 Prozent mehr als die Regierung will
(vgl. Box). Die EVP, die die Pauschalbe-
steuerung ebenfalls ablehnt, befürwortet
aber die von der Regierung vorgeschlagene
Lösung.

Genau in die gegenteilige Richtung mar-
schiert die SVP. Sie will 50 Prozent weniger
Mindesteinkommen zugrunde legen als die
Regierung, nämlich 200 000 Franken.
Demgegenüber sind FDP, CVP, BDP, GLP,
EDU, Aargauische Industrie- und Handels-
kammer (AIHK) sowie Gewerbeverband mit
dem Regierungsvorschlag einverstanden.

Neuer Weiterbildungsabzug
Dieselbe Steuergesetzrevision enthält ein

zweites Thema, in dem sich Streit zwi-
schen Links und Rechts abzeichnet: Und
zwar bei der von der Regierung geplanten
Erweiterung der Steuerabzüge für Weiter-
bildung. Worum geht es? Im geltenden
Steuerrecht können die Kosten für die mit
dem gegenwärtigen Beruf zusammenhän-
gende Weiterbildung, für die durch äusse-
re Umstände bedingte Umschulung und
für den beruflichen Wiedereinstieg vom
Einkommen abgezogen werden. Neu wer-
den auch die Kosten für eine freiwillige be-
rufliche Umschulung und für einen Berufs-
aufstieg, unabhängig vom gegenwärtigen
Beruf, abziehbar sein. Weiterhin nicht ab-
ziehbar bleiben aber die Kosten der Erst-

ausbildung bis zum ersten Abschluss der
Sekundarstufe II.

Hobby nicht abzugsfähig
Der neue Abzug beschränkt sich auf die

berufsorientierten Aus- und Weiterbil-
dungskosten. Darin enthalten sind auch
die berufsorientierten Umschulungskos-
ten. Aber Achtung: Weiterbildung für eine
persönliche Liebhaberei oder ein Hobby
sind und bleiben nicht abzugsfähig.

Die Obergrenze soll bei 12 000 Franken
festgelegt werden. Diese Neuregelung
bringt dem Kanton voraussichtliche Min-
dereinnahmen von rund 3,2, den Gemein-
den von rund 2,8 Millionen Franken.

Grüne allein auf weiter Flur
Die SVP fordert, auf die 12 000-Franken-

Obergrenze zu verzichten. Sollte dies
rechtlich nicht möglich sein, plädiert sie
für eine 24 000-Franken-Obergrenze. Dies,
weil Weiterbildung für die Entwicklung
des Humankapitals und damit für die Wett-
bewerbsfähigkeit zentral sei. Die meisten
Parteien inklusive SP, den grossen Wirt-
schaftsverbänden und ausdrücklich auch
AGB und VPOD sind mit der Regierungslö-
sung einverstanden. Nicht aber die Grü-
nen. Sie hinterfragen grundsätzlich Steuer-
abzüge, so Gertrud Häseli. Diese führten
zu Abgrenzungsproblemen und Ungerech-
tigkeit. Denn Gutverdienende profitierten
überproportional. Deshalb fordern die
Grünen Bildungsgutscheine statt Abzüge.
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Vernehmlassung Sollte die Pauschalbesteuerung das nächste Abstimmungswochenende
überleben, will die Linke noch schärfere Bestimmungen als von der Regierung geplant

SVP, SP und Grüne streiten um
Aargauer Pauschalbesteuerte

Bisher müssen Pauschalbe-

steuerte das Fünffache ihres

Eigenmietwerts oder Mietzin-

ses entrichten. Künftig muss

der besteuerte Aufwand für

die direkte Bundessteuer und

die Kantonssteuer mindes-
tens das Siebenfache des

weltweiten Eigenmietwerts

oder des Mietzinses bzw. das

Dreifache des jährlichen Pen-

sionspreises betragen.

Schliesslich muss gemäss

den neuen Bundesvorgaben

eine minimale Bemessungs-

grundlage, das heisst ein der

Berechnung der Pauschal-

steuer zugrunde gelegtes

Mindesteinkommen fest-

gelegt werden. Bei der direk-

ten Bundessteuer beträgt die-

ses 400 000 Franken. Der

Aargau will das so überneh-

men. (MKU)
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Das Zurzibiet und die Region Mutschel-
len haben ihren Widerstand bereits an-
gekündigt. Nun folgen die Einsprachen
gegen das sogenannte Betriebsregle-
ment 2014 des Flughafens Zürich, mit
dem insbesondere die An- und Abflug-
routen im Osten des Flughafens ent-
flochten werden sollen. Die Frist läuft
morgen ab.

Einer der Einsprecher ist der Verein
«Gekröpfter Nordanflug Nein». Anders
als der Name erwarten liesse, geht es
ihm im vorliegenden Fall nicht um das
umstrittene Nordanflugregime. Dieses
sei zwar noch nicht vom Tisch, sagt
Vereinspräsident Patrick Gosteli. Solan-
ge Deutschland den mit der Schweiz
ausgehandelten Fluglärm-Staatsvertrag
nicht unterzeichnet, ist es aber nicht
umsetzbar. Also kämpft der Verein
ganz allgemein für eine gerechtere
Fluglärmverteilung. Diese sei heute
nicht gegeben, so der Böttsteiner Ge-
meindeammann. «Wir stellen einen
Viertel des betroffenen Gebiets, ertra-
gen aber bereits heute fast die Hälfte
der Flugbewegungen.» Mit dem neuen
Betriebsreglement, befürchtet er, wür-
de die Lärmbelastung weiter steigen.
Denn der Flughafen strebe mit der Ent-
flechtung der Ostanflüge «unter dem
Deckmantel der Sicherheit eine Kapazi-
tätserhöhung an».

Keine schweren Maschinen
Gegen die Entflechtung per se ist der

Verein nicht. «Aus Sicherheitsgründen
könnte man das vielleicht machen»,
sagt Gosteli. Gleichzeitig, fordert er,
müsste im Betriebsreglement dann
aber eine Kapazitätserhöhung zulasten
des Zurzibiets zwischen 21 Uhr und
7 Uhr ausgeschlossen werden. Ausser-
dem will der Verein dem Flughafen

verbieten, die Piste 32 für Nordstarts
von schweren Maschinen zu nutzen. Ei-
ne weitere Forderung: Der Flughafen
soll — soweit nicht bereits geschehen —
ein Schallschutzkonzept für die von
abendlichem und frühmorgendlichem
Fluglärm betroffene Bevölkerung entwi-
ckeln und auf seine Kosten umsetzen.

Erfolgsaussichten rechnet sich Goste-
li durchaus aus. Zumal der Verein bei
weitem nicht der einzige Einsprecher
sei. «Auch alle Gemeinden im Bezirk
Zurzach werden Einsprache erheben»,
so Gosteli — unter anderem, weil sie im
weiteren Prozess keine Beschwerde-
möglichkeit mehr haben, wenn sie jetzt
nicht reagieren.

Widerstand kommt auch von weiter
südlich. Barbara Gmür vom Bürgerko-
mitee Bellikon will ihre Beschwerde
heute abschicken. Es sei «ein Witz»,
dass der Navigationspunkt-Fixpunkt
«Brego» weiterhin über ihrem Dorf lie-
ge, während nebenan freie Fläche vor-
handen sei. Zudem fordert sie Südab-
flüge. Nicht sicherheitstechnische, son-
dern politische Überlegungen würden
diese bisher verhindern, ist sie über-
zeugt. (PER)

Flughafen Der Verein «Ge-
kröpfter Nordanflug Nein»
wehrt sich gegen das Betriebs-
reglement 2014 — und ist da-
mit nicht alleine im Aargau.

Fluglärm soll gerechter
verteilt werden
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Hoher Besuch bei der Neuen Helveti-
schen Gesellschaft (NHG) Aargau: Carl
Baudenbacher, Präsident des Efta-Ge-
richtshofes, hielt ein Plädoyer für «sei-
ne» Institution. Der Aargauer Regie-
rungsrat Urs Hofmann erinnerte zu-
dem an die Anfänge der europäischen
Gemeinschaft und betonte die wirt-
schaftliche Verflechtung der Schweiz
mit der EU.

Diese Verflechtung stellen Massen-
einwanderungs- und Ecopop-Initiative
bekanntlich auf den Prüfstand. Das
«goldene Dreieck» anzustreben, näm-
lich die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht-
zuerhalten, die Zuwanderung gemäss
der Masseneinwanderungsinitiative zu
bremsen und zugleich die bilateralen
Verträge beizubehalten, ja sogar auszu-
bauen, sei eine «mission impossible»,
sagte Baudenbacher; denn die Perso-
nenfreizügigkeit sei für die EU-Mitglie-
der so sakrosankt wie für die Schweiz
die direkte Demokratie.

Für den Ausbau der bilateralen Ver-
träge bräuchte es eine Lösung der «in-
stitutionellen Frage». Unter anderem
muss geklärt werden, welches Gericht
über Streitigkeiten aus den bilateralen
Verträgen zwischen der EU und der
Schweiz entscheiden soll.

In diesem Zusammenhang kritisierte
der Efta-Gerichtspräsident die Bundes-
verwaltung und den Bundesrat. Diese
hätten vorschnell alles auf die Karte Eu-
ropäischer Gerichtshof (EuGH) gesetzt,
anstatt die Variante Andocken an den
Efta-Gerichtshof oder den EWR ruhig
zu prüfen. Der EuGH, wo die Einsitz-
nahme eines Schweizer Richters a prio-
ri ausgeschlossen sei, sei das Gericht
der Gegenseite, ihm fehle die Partei-
neutralität. (AZ)
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